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Angebote der Berufsberatung und Berufsorientierung 

der Agentur für Arbeit  

Schülerdatennorm (§ 31a SGB III) 

 

Sehr geehrte Schülerin, sehr geehrter Schüler,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

 

die Schulen haben die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern bei der Wahl ihrer 

Bildungsmöglichkeiten zu helfen, und arbeiten dazu u. a. mit der Berufsberatung zusammen 

(Artikel 78 Absatz 1 und Absatz 3 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 

Unterrichtswesen - BayEUG).  

 

Um im Bedarfsfall eine Beratung durch die Agentur für Arbeit auch nach dem Verlassen der 

Schule zu ermöglichen, dürfen die Schulen gemäß Artikel 85 Absatz 2 Satz 4 BayEUG, der 

zum 1. August 2023 in Kraft getreten ist, bestimmte Daten 1 von Schülerinnen und Schüler 

ohne konkrete berufliche Anschlussperspektive an die zuständige Agentur für Arbeit 

übermitteln, sofern Sie nicht widersprechen. Auf dieser Grundlage erfolgt die Übermittlung 

der Daten von Abbrecherinnen und Abbrechern von Berufsschulen und Berufsfachschulen, 

die nicht mehr berufsschulpflichtig sind, an die Agentur für Arbeit, sofern diese einer 

Meldung nicht widersprechen. Dieser Widerspruch ist jederzeit und formlos beim 

Datenschutzbeauftragten der Berufsschule 7 in Augsburg möglich. 

 

Die Schulen sind verpflichtet, erhobene Daten ausschließlich zu den Beratungszwecken des 

Artikel 78 Absatz 1 BayEUG und dabei insbesondere zum Zweck der Datenübermittlung an 

die Agentur für Arbeit nach § 31a des Sozialgesetzbuchs (SGB) Drittes Buch (III) zu 

verarbeiten sowie die Daten nach Zweckerreichung unverzüglich und unwiederbringlich zu 

löschen.  

 

Entsprechende Informationen zur Datenverarbeitung durch die Bundesagentur für Arbeit 

finden Sie auf der Internetseite 

[https://www.arbeitsagentur.de/datenschutz/datenerhebung]. 


